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34. Verordnung: Festlegung der Gewährung von Förderungsdarlehen und Annuitätenzuschüssen sowie eine 
Rückzahlungsbegünstigung im Rahmen des Wohnbauförderungsgesetzes 1984; Änderung. 

35. Verordnung: Festlegung des Ausmaßes der Förderungsdarlehen sowie die Gewährung von Annuitäten- und 
Zinsenzuschüssen nach dem Wohnhaussanierungsgesetz; Änderung. 

34. 

.Verordnung der Wiener Landesregierung vom 
30. August 1988, mit der die Verordnung der 
Wiener Landesregierung vom 26. Februar 
1985, LGBl. für Wien Nr. 15, mit der die 
Gewährung von Förderungsdarlehen und An
nuitätenzuschüssen sowie eine Rückzahlungs
begünstigung im Rahmen des Wohnbauförde
rungsgesetzes 1984 festgelegt wird, geändert 

wird 

Auf Grund der§§ 22, 23 und 31 des Wohnbau
förderungsgesetzes 1984, BGBI. Nr. 482/1984, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. 
Nr. 373/1988, wird verordnet: 

Artikel 1 

Die Verordnung der Wiener Landesregierung 
vom 26. Februar 1985, LGBI. für Wien Nr. 15, mit 
der die Gewährung von Förderungsdarlehen und 
Annuitätenzuschüssen sowie eine Rückzahlungsbe
günstigung im Rahmen des W ohnbauförderungsge
setzes 1984 festgelegt wird, wird wie folgt geändert: 

1. § 1 hat zu lauten: 

„§ 1. (1) Im Falle der Errichtung von Mietwoh
nungshäusern oder Heimen wird ein unverzinsliches 
Landesdarlehen in einem Fixbetrag von 3 000 S je 
Quadratmeter Nutzfläche gemäß § 2 Z 7 des 
Wohnbauförderungsgesetzes 1984 gewährt. Dieser 
Betrag kann in besonders begründeten Ausnahme
fällen nach Lage und Größe des zu fördernden 
Bauvorhabens auf höchstens 7 000 S angehoben 
werden. Nach Zusicherung auftretende Kostenstei
gerungen sind im Rahmen der angemessenen 
Gesamtbaukosten durch Darlehen gemäß Abs. 3 
bzw. durch höhere Eigenmittel zu finanzieren. 

(2) Die Festlegung eines nach Lage und Größe 
des Bauvorhabens angehobenen Fixbetrages erfolgt 
nach einer technisch-wirtschaftlichen Prüfung. Bei 
der Festlegung sind nachstehende Kriterien zu 
beachten: 
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1. Für Bauvorhaben, die im Sinne der Stadter
neuerung als besonders förderungswürdig 

anzusehen sind, kann ein Zuschlag von 
höchstens 500 S je Quadratmeter Nutzfläche 
gewährt werden, sofern die Gesamtnutzfläche 
4 000 m2 nicht überschreitet; 

2. für Bauvorhaben, bei denen ungewöhnliche 
Umstände bei der Bauführung, wie etwa bei 
der Fundierung oder bei der Zu- oder 
Einleitung der elektrischen Energie, nachweis
bar zu wesentlichen unvermeidbaren Mehrko
sten führen, kann ein Zuschlag bis höchstens 
1 500 S je Quadratmeter Nutzfläche gewährt 
werden; 

3. bei erschwerten Bedingungen bei einer Lük
kenverbauung kann bis zu einer Gesamtfläche 
von 5 000 m2 ein Zuschlag in maximal 
folgender Höhe je Quadratmeter Nutzfläche 
gewährt werden: 
bei einer Gesamtfläche 
bis 1 000 m2 ••...•••••...•••••••.• · 500 S, 
von 2 000 m2 .•••••••••••••.•••••• 300 S, 
von 4 000 m2 ••••••.••••••..•.•••• 100 S; 
die Zwischenwerte sind durch lineare Interpo
lation zu ermitteln; 

4. für erschwerte Bedingungen bei der Führung 
von Kleinbaustellen kann bis zu einer 
Gesamtnutzfläche von 5 000 m2 ein Zuschlag 
in maximal folgender Höhe je Quadratmeter 
Nutzfläche gewährt werden: 
bei einer Gesamtfläche 
bis 1 000 m2 ••••••••••••••••••••• 1 500 S, 
von 2 000 m2 •••••••••••••••••••• 1 200 S, 
von 4 000 m2 ••••••••••••••••••••• 400 S; 
die Zwischenwerte sind durch lineare Interpo
lation zu ermitteln. 

(3) Neben dem im Abs. 1 genannten Landesdarle
hen werden unter Berücksichtigung der Eigenmittel 
gemäß § 4 Annuitätenzuschüsse zu Bausparkassen
darlehen bzw. zu Kommunal- und Hypothekardar
lehen mit mindestens 25jähriger Laufzeit, die zur 
Finanzierung des Bauvorhabens im Sinne des 
Finanzierungsplanes aufgenommen wurden, im 
nachstehenden Ausmaß gewährt: Die Zuschußlei
stung beträgt im ersten Jahr ab Tilgungsbeginn 5 vH 
der Darlehenssumme laut Finanzierungsplan. Ab 
dem zweiten Jahr verringert sich die Zuschußlei-
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